
 

 
 

 
 
 
 

Überwachungskommission 
gem. § 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

und 
Prüfungskommission 

gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 
 
 

 

Tätigkeitsbericht 2015/2016 
 

(01. November 2015 bis 05. Dezember 2016) 
 

 



 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 2 von 30 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 

Herausgeber:  

Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

 

 

Redaktion:  
Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

Bundesärztekammer 

Herbert-Lewin-Platz 1 

10623 Berlin 
Fon: +49 30 400 456-660 

Fax: +49 30 400 456-668 

E-Mail: transplantationsmedizin@baek.de 

mailto:transplantationsmedizin@baek.de


 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 3 von 30 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
Impressum ................................................................................................. 2 

A. Einführung .................................................................................... 4 

B. Aufgaben und Zusammensetzung der Kommissionen, 

der Vertrauensstelle und der Geschäftsstelle .......................................... 6 

I. Überwachungskommission gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 TPG ............ 6 

II. Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 5 S. 4 TPG ...................... 7 

III. Vertrauensstelle Transplantationsmedizin .................................... 8 

IV. Geschäftsstelle Transplantationsmedizin ..................................... 9 

C. Bericht über die Tätigkeiten 2015/2016 ...................................... 10 

I. Prüfung der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- 

und Pankreastransplantationsprogramme .................................. 10 

Zum Verfahren ....................................................................... 11 

Zur Methodik der Stichprobenauswahl ................................... 12 

Zu den Ergebnissen im Überblick ........................................... 13 

Zur Gesamtbewertung: ........................................................... 14 

II. Einzelfallprüfungen ..................................................................... 16 

II.1 Allokationsauffälligkeiten .................................................. 16 

II.2 Überprüfungen von Untersuchungen zur Feststellung 

des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls in Einzelfällen............. 16 

III. Angelegenheiten der Koordinierungsstelle gemäß § 11 TPG ..... 17 

IV. Angelegenheiten der Vermittlungsstelle gemäß § 12 TPG ......... 18 

V. Sonstige Tätigkeiten ................................................................... 18 

VI. Fazit ........................................................................................... 19 

D. Dokumentation ........................................................................... 21 

I. Zusammensetzung der Überwachungskommission gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 4 TPG ................................................................. 21 

II. Zusammensetzung der Prüfungskommission gemäß § 12 

Abs. 5 S. 4 TPG ......................................................................... 24 

III. Zusammensetzung der Geschäftsstelle Transplantations- 

medizin ...................................................................................... 27 

IV. Prüfungsteilnehmer .................................................................... 27 

V. Kommissionsberichte zu den Prüfungen der Herz-,  

Lungen-, Nieren-, Pankreas- und Lebertransplantations- 

programme ................................................................................. 30 

 



 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 4 von 30 
 

 

 

A. Einführung 

Mit dem vorliegenden Bericht informieren die Überwachungskommission 

und die Prüfungskommission über ihre Tätigkeiten im Berichtszeitraum 

November 2015 bis Dezember 2016. 

Die Kommissionen werden auf der Grundlage von § 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

und § 12 Abs. 5 S. 4 TPG tätig. Von den Auftraggebern der Kommissionen 

ist zudem eine Gemeinsame Geschäftsordnung der Prüfungs- und der 

Überwachungskommission (GGO-PÜK) als Bestandteil des Koordinie-

rungsstellenvertrages nach § 11 TPG vereinbart worden. Die GGO-PÜK 

wurde am 07.01.2016 vom Bundesministerium für Gesundheit, gemeinsam 

mit dem Vertrag gem. § 11 TPG, genehmigt und ist am 18.02.2016 in Kraft 

getreten.1 

In den vergangenen Jahren haben die Kommissionen Prüfverfahren für die 

flächendeckenden Prüfungen der Transplantationszentren entwickelt und 

etabliert. Die Ergebnisse der Überprüfungen haben gezeigt, dass diese 

Verfahren geeignet sind, die Transplantationsprogramme umfassend zu 

prüfen. Die Kommissionen können somit auf etablierte Verfahrensabläufe 

bei den Überprüfungen zurückgreifen. 

In Deutschland sind derzeit 46 Transplantationszentren mit 

121 Transplantationsprogrammen2 zugelassen. Prüfgegenstand waren im 

Berichtszeitraum die Herz-, Lungen-, Nieren- und Pankreastransplantatio-

nen3 der Jahre 2013 bis 2015 und die Lebertransplantationen der Jahre 

2012 bis 2015 (10495 Transplantationen in diesem Zeitraum2) sowie die 

Lungentransplantationen der Jahre 2010 bis 2012 in zwei Programmen aus 

der vorangegangenen Prüfperiode. Die Prüfergebnisse der Vorjahre wur-

den im September 2013, im September 2014 und im November 2015 der 

Öffentlichkeit vorgelegt.4  

Im Berichtszeitraum wurden acht Herz-, drei Lungen-, sechs Leber-, acht 

Nieren- und sechs Pankreastransplantationsprogramme geprüft und das 

                                                
1 Die GGO-PÜK ist abrufbar unter 
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-
18_GGO-PUEK.pdf (überprüft am 28.11.2016). 
2 ohne Dünndarm 
3 Pankreas = Bauchspeicheldrüse 
4 Die Berichte sind verfügbar unter http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-
ethik/transplantationsmedizin/ (überprüft am 28.11.2016). 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/transplantationsmedizin/
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/transplantationsmedizin/
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Verfahren teilweise abgeschlossen. Ferner sind die Prüfungen von zwei 

Lungentransplantationsprogrammen aus der vorangegangenen Prüfperiode 

abgeschlossen worden. Die Ergebnisse der verdachtsunabhängigen flä-

chendeckenden Prüfungen werden im Kapitel C.I dargestellt. 

Weiterhin gab es 14 verdachtsabhängige Einzelfallprüfungen. Zudem sind 

zwei Einzelfallprüfungen von erfolgten Feststellungen des irreversiblen 

Hirnfunktionsausfalls aus der vorangegangenen Prüfperiode abgeschlos-

sen worden. Die Ergebnisse werden im Kapitel C.II dargestellt. 

Die Ergebnisse der Visitationen bei der Deutschen Stiftung Organtrans-

plantation und bei Eurotransplant werden in den Kapiteln C.III und C.IV 

ausgeführt. 

Überdies gibt der vorliegende Bericht Auskunft über Aufgaben, Zusam-

mensetzung und anderweitige Tätigkeiten der Überwachungs- und Prü-

fungskommission (Kapitel B, D.I und D.II) im Zeitraum 2015/2016. 
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B. Aufgaben und Zusammensetzung der Kommis-
sionen, der Vertrauensstelle und der 
Geschäftsstelle 

I. Überwachungskommission gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der 

GKV-Spitzenverband (TPG-Auftraggeber) haben in Erfüllung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben die Überwachungskommission gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 

TPG eingesetzt. Die Überwachungskommission kontrolliert, ob die Gewin-

nung von postmortalen Spenderorganen ordnungsgemäß abgelaufen ist. 

Sie überprüft die Einhaltung der auf der Grundlage des TPG vertraglich 

festgelegten Verpflichtungen und Aufgaben der Koordinierungsstelle (Deut-

sche Stiftung Organtransplantation, DSO), insbesondere die Entnahme von 

vermittlungspflichtigen Organen einschließlich der Vorbereitung von Ent-

nahme, Vermittlung und Übertragung. In diesem Zusammenhang überprüft 

die Überwachungskommission, ob und inwieweit die Koordinierungsstelle 

die Gewähr dafür bietet, dass diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

den Transplantationszentren und den Entnahmekrankenhäusern unter Be-

achtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen durchgeführt wer-

den. Die Überprüfung erfolgt für den Bereich der Organspende, -entnahme 

und -übertragung durch verdachtsabhängige sowie kontinuierlich und flä-

chendeckend verdachtsunabhängige Kontrollen der Transplantationszen-

tren und Entnahmekrankenhäuser auf Grundlage von § 11 Abs. 3 TPG 

sowie auf Grundlage einer Prüfung der Berichte der Koordinierungsstelle 

gemäß § 11 Abs. 5 TPG. 

Den Kommissionsvorsitz in der 05. Amtsperiode (2013/2016) hatte Herr 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert inne. Die stellvertretende Vorsitzende 

war Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder. 

Die 05. Amtsperiode (2013/2016) endete am 31.08.2016. 

Die Kommission hat sich in ihrer Sitzung am 15.11.2016 neu konstituiert. 

Den Kommissionsvorsitz in der 06. Amtsperiode (2016/2019) hat Herr Prof. 

Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert inne. Die stellvertretende Vorsitzende ist 

Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder. 

Die 06. Amtsperiode (2016/2019) endet am 31.08.2019. 
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Die Zusammensetzung der Kommission für die 05. Amtsperiode 

(2013/2016) und 06. Amtsperiode (2016/2019) kann dem Dokumentations-

teil entnommen werden (s. Kapitel D.I). 

II. Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der 

GKV-Spitzenverband (TPG-Auftraggeber) haben in Erfüllung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben die Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 5 S. 4 TPG ein-

gesetzt. Die Prüfungskommission kontrolliert, ob die Zuteilung von Organen 

ordnungsgemäß erfolgt ist. Sie überprüft in regelmäßigen Abständen, ob 

die Vermittlungsentscheidungen der Stiftung Eurotransplant nach Maßgabe 

der gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen und unter Einhaltung der 

Allokationsrichtlinien nach § 16 TPG sowie des TPG insgesamt erfolgt sind. 

Des Weiteren geht die Kommission Meldungen der Stiftung Eurotransplant 

und anderer Institutionen oder Personen über Auffälligkeiten im Zusam-

menhang mit der Umsetzung von Vermittlungsentscheidungen nach. Die 

Überprüfung erfolgt für den Bereich der Organvermittlung regelmäßig durch 

verdachtsabhängige sowie kontinuierlich und flächendeckend verdachtsun-

abhängige Kontrollen in den Transplantationszentren auf Grundlage von 

§ 12 Abs. 5 TPG sowie auf Grundlage einer Prüfung der Berichte der Ver-

mittlungsstelle gemäß § 12 Abs. 4 Nr. 6 TPG. 

Den Kommissionsvorsitz in der 05. Amtsperiode (2013/2016) hatte Frau 

Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder inne. Der stell-

vertretende Vorsitzende war Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert. 

Die 05. Amtsperiode (2013/2016) endete am 31.08.2016. 

Die Kommission hat sich in ihrer Sitzung am 15.11.2016 neu konstituiert. 

Den Kommissionsvorsitz in der 06. Amtsperiode (2016/2019) hat Frau 

Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder inne. Der stell-

vertretende Vorsitzende ist Herr Prof. Dr. jur Thorsten Verrel. 

Die 06. Amtsperiode (2016/2019) endet am 31.08.2019. 

Die Zusammensetzung der Kommission für die 05. Amtsperiode 

(2013/2016) und 06. Amtsperiode (2016/2019) kann dem Dokumentations-

teil entnommen werden (s. Kapitel D.II). 



 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 8 von 30 
 

 

 

III. Vertrauensstelle Transplantationsmedizin 

Die Prüfungskommission und die Überwachungskommission haben im 

November 2012 eine unabhängige Vertrauensstelle Transplantationsmedi-

zin zur Meldung von Auffälligkeiten und Verstößen gegen das Transplanta-

tionsrecht eingerichtet. 

Aufgabe der Vertrauensstelle ist es, auf vertraulicher Basis Hinweise auf 

Auffälligkeiten im Bereich der Organspende und der Organtransplantation 

entgegenzunehmen und in Kooperation mit der Prüfungskommission und 

der Überwachungskommission zu klären. Eine anonyme Kontaktaufnahme 

ist möglich. Die Vertrauensstelle steht für Anfragen oder Anschreiben je-

dem offen und hat damit eine ganz wesentliche bürgernahe Funktion. Die 

Vertrauensstelle ist ein von den Strafverfolgungsbehörden unabhängiger 

Ansprechpartner. Mit der Leitung der Vertrauensstelle ist die Vorsitzende 

Richterin am Bundesgerichtshof a. D. Frau Prof. Dr. jur. Ruth Rissing-van 

Saan betraut. 

Im Berichtszeitraum 2015/2016 sind bei der Vertrauensstelle insgesamt 

45 Eingaben eingegangen. Neben anonymen Anfragen, die bei der Ver-

trauensstelle eingingen, wurde sie von betroffenen Patienten, Angehörigen, 

von Mitarbeitern von Transplantationszentren, Entnahmekrankenhäusern 

sowie von anderen in das Transplantationsgeschehen eingebundenen Stel-

len in Anspruch genommen. Es meldeten sich aber auch allgemein interes-

sierte Bürger. Die Eingaben betrafen schwerpunktmäßig folgende Themen 

und Bereiche: Beschwerden aus Anlass konkreter Einzelfälle gegen Trans-

plantationszentren oder einzelne Ärzte, Hinweise auf Organangebote aus 

dem Ausland, bei denen ein Organhandel nicht ausgeschlossen werden 

konnte, sowie Eingaben zur Wartelistenführung und Verteilungsgerechtig-

keit. 

Die Vertrauensstelle ist erreichbar unter: 
Vertrauensstelle Transplantationsmedizin 

Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin 

Fon: +49 30 400 456-671 

Fax: +49 30 400 456-675 

E-Mail: vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de 

mailto:vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de
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IV. Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

Die Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV-

Spitzenverband haben eine gemeinsame Geschäftsstelle Transplantati-

onsmedizin eingerichtet, die bei der Hauptgeschäftsführung der Bundesärz-

tekammer angesiedelt ist. Der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

obliegt die Geschäftsführung der Prüfungs- und der Überwachungskom-

mission, der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin sowie der Ständigen 

Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer. 

Die Zusammensetzung der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin kann 

dem Dokumentationsteil entnommen werden (Kapitel D.III). 
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C. Bericht über die Tätigkeiten 2015/2016 

Im Mittelpunkt der Kommissionstätigkeiten im Zeitraum von November 

2015 bis Dezember 2016 stand die Fortsetzung der flächendeckenden 

Prüfungen der Herz-, Lungen-, Nieren- und Pankreastransplantationen der 

Jahre 2013 bis 2015 sowie der Lebertransplantationsprogramme der Jahre 

2012 bis 2015. Weiterhin wurden 14 verdachtsabhängige Einzelfallprüfun-

gen durchgeführt. Im Berichtszeitraum konnten zudem die bereits früher 

begonnenen Prüfungen der Lungentransplantationsprogramme des Uni-

versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und des Herzzentrums Leipzig ab-

geschlossen werden. 

Überdies konnten im Berichtszeitraum die bereits in der vergangenen Prüf-

periode begonnenen Einzelfallüberprüfungen von zwei erfolgten Feststel-

lungen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls abgeschlossen werden.5 

Innerhalb des Berichtszeitraums haben die Überwachungskommission und 

die Prüfungskommission gemeinsam fünfmal unter dem Vorsitz von Prof. 

Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert und Frau Vors. Richterin am Kammergericht 

i. R. Anne-Gret Rinder getagt. 

Die Kommissionen haben für die 06. Amtsperiode eine Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, die sich mit anwendungsbezogenen Fragen des irreversiblen 

Hirnfunktionsausfalls befassen soll (AG PÜK IHA, s. Kapitel D.I) 

I. Prüfung der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- und 
Pankreastransplantationsprogramme 

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 31 Transplantationsprogramme in 

Deutschland einer Prüfung unterzogen, davon 14 im Rahmen einer Vor-

Ort-Prüfung und 17 im schriftlichen Verfahren. Überprüft wurden die Herz-, 

Lungen-, Nieren-, und Pankreastransplantationen (einschließlich kombinier-

ter Transplantationen) der Jahre 2013 bis 2015 und die Lebertransplantati-

onsprogramme der Jahre 2012 bis 2015. Geprüft wurde, ob bei den 

Angaben der Zentren für die von Eurotransplant geführte Warteliste die 

Bestimmungen des TPG, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

                                                
5 Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen werden Kliniken sowie detaillierte Angaben, die 
Rückschlüsse auf die Betroffenen zulassen könnten, nicht genannt. 
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Rechtsverordnungen und Richtlinien6 sowie die Vertragsbestimmungen 

(Koordinierungs- und Vermittlungsstellenvertrag) eingehalten wurden. 

Grundlage 

Grundlage für die flächendeckenden Prüfungen der Kommissionen sind die 

Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung gem. § 16 

Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG. Sie sind somit maßgeblich für die Bewertung 

der Angaben und Vorgehensweise der Transplantationszentren. 

Im Prüfungszeitraum 2012 bis 2015 wurden folgende Richtlinienänderun-

gen vorgenommen: 

• Überarbeitung der Richtlinien gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG 

bezüglich der grundsätzlichen Anforderungen an die inter-

disziplinäre Transplantationskonferenz und deren Zusammenset-

zung. Die Richtlinienänderung trat am 07.03.2013 in Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinien gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG 

bezüglich des beschleunigten Vermittlungsverfahrens. Die Richtli-

nienänderung trat am 09.12.2013 in Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 

TPG für die Wartelistenführung und Organvermittlung zur Leber-

transplantation bezüglich der Einführung einer Verfahrensregelung 

zur Listung bei alkoholinduzierter Leberzirrhose und einer Möglich-

keit, in begründeten Fällen von dem Erfordernis einer 6-monatigen 

Alkoholabstinenzphase vor Listung abzuweichen. Die Richtlinienän-

derung trat am 04.08.2015 in Kraft.  

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 a) und b) 

TPG zur medizinischen Beurteilung von Organspendern und zur 

Konservierung von Spenderorganen bezüglich der Qualifikation des 

organentnehmenden Arztes. Die Richtlinienänderung trat am 

04.08.2015 in Kraft. 

Zum Verfahren 

Die Prüfungen erfolgen sowohl für die Prüfungen vor Ort als auch die Prü-

fungen im schriftlichen Verfahren durch Prüfgruppen. Die Kommissionsvor-

sitzenden werden von der Prüfungskommission mit der Zusammenstellung 

                                                
6 Richtlinien der Bundesärztekammer nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 und 5 TPG betreffend die Wartelis-
tenführung und die Organvermittlung zur Transplantation 



 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 12 von 30 
 

 

 

der Prüfgruppen beauftragt. Diese bestehen in der Regel aus zwei medizi-

nischen und einem juristischen Sachverständigen und werden von einem 

Mitglied der Prüfungs- und Überwachungskommission geleitet. Als Sach-

verständige können in die Prüfgruppen neben den Kommissionsmitgliedern 

auch weitere sachverständige Personen (Prüfer) einbezogen werden. Die-

se Prüfer werden durch Kommissionsbeschluss der Prüfungskommission 

benannt. Außerdem nehmen an jeder Prüfung Vertreter der Geschäftsstelle 

Transplantationsmedizin teil. 

Eine Woche vor jeder Prüfung werden alle Kommissionsmitglieder über 

den Prüfgegenstand, die zu prüfende Einrichtung sowie Ort und Zeit der 

Prüfung informiert, um ihnen eine Teilnahme zu ermöglichen. Zeitgleich 

werden auch die zuständigen Landesministerien benachrichtigt, um ihnen 

eine Möglichkeit zur Teilnahme an den Prüfungen als Beobachter zu eröff-

nen. Die zu prüfenden Einrichtungen werden ebenfalls vor der Prüfung 

über den Prüftermin informiert. 

Die Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen werden nach Befassung der Prü-

fungskommission und der Überwachungskommission als Kommissionsbe-

richt verabschiedet. Der Kommissionsbericht wird anschließend dem oder 

den für das jeweilige Transplantationsprogramm eines Transplantations-

zentrums verantwortlichen Arzt oder Ärzten sowie der Klinikdirektion mit 

der befristeten Möglichkeit zur Gegenvorstellung zugeleitet. Nach Ab-

schluss des Gegenvorstellungsverfahrens wird der endgültig verabschiede-

te Kommissionsbericht dem geprüften Krankenhaus, den zuständigen 

Landesbehörden sowie der zuständigen Landesärztekammer übersandt. 

Besteht der Verdacht strafbaren Handelns, wird der Kommissionsbericht 

auch der zuständigen Staatsanwaltschaft zugestellt. 

Zur Methodik der Stichprobenauswahl 

Das Ziel der Prüfungen ist es, die Einhaltung der Richtlinien gem. § 16 

Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG zu prüfen und mögliche Richtlinienverstöße 

und ggf. Manipulationen in den Transplantationsabläufen der Transplanta-

tionszentren zu erkennen. Dies erfolgt auf der Grundlage einer geschichte-

ten Stichprobe. Falls in einer Stichprobe systematische Fehler festgestellt 

werden, so führt dies zur Prüfung weiterer Transplantationen des betref-

fenden Transplantationsprogrammes, die von dem systematischen Fehler 

betroffen sein könnten. Die Grundgesamtheit, aus der eine Stichprobe ge-
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nommen wird, beinhaltet alle Transplantationen eines bestimmten Pro-

grammes an einem Transplantationszentrum in dem festgelegten Prü-

fungszeitraum. Die Größe der Stichprobe, die benötigt wird, um mit hoher 

Konfidenz Aussagen über das Vorkommen oder Nichtvorkommen von sys-

tematischen Fehlern zu machen, hängt von der Größe der Grundgesamt-

heit ab. Die hinreichende Stichprobengröße steigt unterproportional mit der 

Größe der Grundgesamtheit. Dieser theoretische Zusammenhang wird bei 

der Prüfung durch eine stückweise lineare Funktion näherungsweise abge-

bildet.  

Zu den Ergebnissen im Überblick 

a) Prüfungen, die im vorhergegangenen Berichtszeitraum begon-
nen wurden, aber erst im laufenden Berichtszeitraum abge-
schlossen werden konnten 

Lungentransplantationen 

Bei den bereits früher begonnenen und in diesem Berichtszeitraum abge-

schlossenen Prüfungen des Lungentransplantationsprogramms des Uni-

versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und des Herzzentrums Leipzig 

haben die Kommissionen systematische Richtlinienverstöße und Manipula-

tionen festgestellt.  

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben haben die Kommissionen ihre 

Erkenntnisse an die zuständigen Landesbehörden sowie die zuständigen 

Staatsanwaltschaften weitergeleitet. 

Im Übrigen wird auf die Kommissionsberichte verwiesen. 

Prüfungsübersicht: 

Transplantationszentrum Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Hamburg-Eppendorf 27 25 14 

Leipzig 67 53 29 

Summe 94 78 43 

                                                
7 Als Verstöße werden die von den Kommissionen festgestellten systematischen Richtlinienverstöße 
oder Manipulationen hinsichtlich zuteilungsrelevanter Patientendaten gewertet, die zu einer Meldung an 
die Staatsanwaltschaft geführt haben. 
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b) Prüfungen im Berichtszeitraum 

In den Jahren 2013 bis 2015 wurden in Deutschland insgesamt 6879 post-

mortal gespendete Organe im Bereich der Herz-, Lungen-, Nieren- und 

Pankreastransplantationsprogramme sowie in den Jahren 2012 bis 2015 

3626 postmortal gespendete Lebern transplantiert.8 

Im Berichtszeitraum wurden 14 Transplantationsprogramme vor Ort und 17 

Transplantationsprogramme im schriftlichen Verfahren auf Basis der Kran-

kenakten von bisher 746 Empfängern postmortal gespendeter Organe 

überprüft. Es konnten die Prüfungen von neun Transplantationsprogram-

men abgeschlossen werden. 

Zur Gesamtbewertung: 

Herztransplantationen: 

Es konnte die Prüfung des Herztransplantationsprogrammes des Universi-

tätsklinikums Münster abgeschlossen werden. Diese Prüfung hat keine 

Auffälligkeiten ergeben.  

Lungentransplantationen: 

Bei der im Berichtszeitraum abgeschlossenen Prüfung des Lungentrans-

plantationsprogrammes des Universitätsklinikums Jena haben die Kommis-

sionen systematische Falschangaben festgestellt. Zu den Einzelheiten wird 

auf den anliegenden Kommissionsbericht verwiesen. 

Lebertransplantationen: 

Die im Berichtszeitraum abgeschlossene Prüfung des Lebertransplantati-

onsprogrammes des Universitätsklinikums Hannover hat keine Auffälligkei-

ten ergeben. 

Nierentransplantationen: 

Im Bereich der Nierentransplantation bestehen keine Anhaltspunkte für 

systematische Richtlinienverstöße und/oder Manipulationen. Es wurden – 

wenn überhaupt – lediglich vereinzelte unrichtige Mitteilungen gegenüber 

                                                
8 Quelle: DSO-Jahresbericht 2015, S. 71. 
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der Vermittlungsstelle festgestellt, die sich auf das Datum der Erstdialyse 

bezogen und auf Dokumentationsfehler zurückzuführen waren. 

Pankreas- und kombinierte Nieren-Pankreastransplantationen 

Bei den Pankreas- und kombinierten Nieren-Pankreastransplantationen 

haben die Kommissionen keinerlei Auffälligkeiten festgestellt. 

Prüfungsübersicht über bereits abgeschlossene Prüfungen: 

Herz – Prüfungen des Zeitraums 2013 bis 2015 

Herz Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Münster 15 15 0 

 

Lunge – Prüfungen des Zeitraums 2013 bis 2015 

Lunge Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Jena  21 21  11 

 

Leber – Prüfungen des Zeitraums 2012 bis 2015 

Leber Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Hannover 302 35 0 

 

Niere – Prüfungen des Zeitraums 2013 bis 2015 

Niere Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Aachen 60 28 0 

Bonn 50 26 0 

Gießen 39 24 0 

Leipzig 84 29 0 

Summe 233 107 0 
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Pankreas – Prüfungen des Zeitraums 2013 bis 2015 

Pankreas (inkl. Niere+Pankreas 
kombiniert) 

Transplantationen 
im Prüfungszeit-
raum 

geprüft Verstöße7 

Bonn 5 5 0 

Leipzig 7 7 0 

Summe 12 12 0 

 

II. Einzelfallprüfungen 

II.1 Allokationsauffälligkeiten 

Die Prüfungskommission hat sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 

(§ 12 Abs. 5 S. 4 TPG) nach Mitteilung der Vertrauensstelle Transplantati-

onsmedizin, der Koordinierungsstelle, der Vermittlungsstelle, einzelner 

Transplantationszentren sowie von Patienten und Angehörigen anlassbe-

zogen mit der Prüfung von 10 Einzelfällen befasst. Gegenstand der Prü-

fung war die richtliniengemäße Allokation von Spenderorganen. Hierbei 

wurden keine allokationsrelevanten Verstöße festgestellt. In der Vielzahl 

der Fälle handelte es sich um Vorgänge, die im Rahmen des einrichtungs-

internen Qualitätsmanagements aufgearbeitet wurden und strukturelle Ver-

besserungen ausgelöst haben. 

II.2 Überprüfungen von Untersuchungen zur Feststellung des irrever-
siblen Hirnfunktionsausfalls in Einzelfällen 

Die Überwachungskommission hat sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auf-

trages (§ 11 Abs. 3 S. 4 TPG) mit der Überprüfung von erfolgten Feststel-

lungen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls befasst. Die Kommission hat 

insbesondere geprüft, ob die Voraussetzungen für die Feststellung des 

irreversiblen Hirnfunktionsausfalls vorlagen, ob es Abweichungen von den 

Richtlinien gab und ob Dokumentationsmängel zu verzeichnen waren. Bei 

diesen Überprüfungen wurde die Kommission durch weitere unabhängige 

medizinische Sachverständige beraten. 

Den Überprüfungen war in der Mehrzahl der Fälle die im Prüfzeitraum gel-

tenden „Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes, Dritte Fortschreibung 
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1997 mit Ergänzungen gemäß Transplantationsgesetz (TPG)“ zugrunde 

gelegt.9 

Im Berichtszeitraum konnten die Beratungen über zwei in der vorangegan-

genen Prüfperiode begonnene Überprüfungen von erfolgten Feststellungen 

des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls abgeschlossen werden. Die Kom-

mission kam in beiden Fällen zu dem Ergebnis, dass bei den Patienten 

zum Zeitpunkt der Hirntoddiagnostik die Hirnfunktion irreversibel erloschen 

war. Jedoch erfolgte die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls 

jeweils nicht vollständig richtlinienkonform. 

In drei weiteren Fällen aus dem aktuellen Berichtszeitraum wurde im Be-

richtszeitraum eine Überprüfung von erfolgten Feststellungen des irrever-

siblen Hirnfunktionsausfalls veranlasst. 

In diesen Fällen konnte bestätigt werden, dass die Hirntodfeststellungen 

richtlinienkonform erfolgten. Zweifel an den Feststellungen gab es nicht. 

In einem Fall fand die Überprüfung auf Grundlage der Vierten Fortschrei-

bung der „Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TPG für die Regeln zur 

Feststellung des Todes nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TPG und die Verfahrens-

regeln zur Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der 

Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG“10 statt. Hier standen Fragen der einrichtungsinternen 

Verfahrensabläufe im Vordergrund. Das Klinikum hat im Rahmen des ein-

richtungsinternen Qualitätsmanagements den Vorgang aufgearbeitet und 

strukturelle Verbesserungen etabliert. 

III. Angelegenheiten der Koordinierungsstelle gemäß § 11 
TPG 

In die jährlichen Prüfungen (Visitation) der Deutschen Stiftung Organtrans-

plantation (DSO), Koordinierungsstelle gemäß § 11 TPG, im Dezember 

2015 und November 2016 wurden u. a. folgende Bereiche einbezogen: 

• Lage in den Entnahmekrankenhäusern mit Blick auf die Etablierung 

von Transplantationsbeauftragten nach § 9b TPG 

• Entwicklung im Bereich der Koordinatoren 
                                                
9 Deutsches Ärzteblatt 95, Heft 30 (24.07.1998), S. A-1861 – A-1868. 
10 Deutsches Ärzteblatt 112, Heft 27-28, S. A-1256. 
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• Entwicklung der Organspende 

• Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle. 

Darüber hinaus wurden Fragen der Qualifikation der Entnahmechirurgen 

erörtert. 

Insgesamt ließ sich eine sorgfältige und nachvollziehbare Wahrnehmung 

der gesetzlich und vertraglich vorgegebenen Aufgaben der Koordinierungs-

stelle erkennen. Es wurde keinerlei Anlass für Beanstandungen gefunden. 

IV. Angelegenheiten der Vermittlungsstelle gemäß § 12 TPG 

Die jährlichen Prüfungen (Visitation) der Stiftung Eurotransplant (ET), Ver-

mittlungsstelle gemäß § 12 TPG, erfolgten im April  und im November 

2016. Damit wurden die Jahre 2014 und 2015 geprüft. 

Unter anderem wurden folgende Bereiche in die Prüfungen einbezogen: 

• Stichprobenartige Überprüfungen der Allokationsentscheidungen 

• Fragen des Qualitätsmanagements 

• Fragen der IT und des Datenschutzes. 

Stichprobenartige Überprüfungen der Allokationsentscheidungen durch die 

Sachverständigen der Kommissionen ergaben eine sorgfältige und nach-

vollziehbare Dokumentation der Allokationsentscheidungen seitens der 

Vermittlungsstelle und ließen keinen Verstoß gegen das TPG oder die 

Richtlinien gemäß § 16 TPG erkennen. 

Insgesamt ließ sich eine sorgfältige und nachvollziehbare Wahrnehmung 

der gesetzlich und vertraglich vorgegebenen Kernaufgaben der Vermitt-

lungsstelle erkennen. 

V. Sonstige Tätigkeiten 

Wie im Vorjahr und über das jetzige Berichtsjahr hinaus sind Kommissi-

onsmitglieder auch in Arbeitsgruppen der Ständigen Kommission Organ-

transplantation tätig gewesen. 
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Darüber haben die Vorsitzenden von Prüfungskommission, Überwa-

chungskommission und Vertrauensstelle auch als Referenten bei Veran-

staltungen in der Fachöffentlichkeit über ihre Arbeit informiert. 

Frau Rinder berichtete über die Tätigkeit der Überwachungskommission 

und Prüfungskommission im Dezember 2015 anlässlich des 11. Update 

Lebertransplantation des Universitätsklinikums Regensburg und im Februar 

2016 während des Walter-Brendel-Kollegs für Transplantationsmedizin in 

Hamburg. 

Herr Prof. Lippert präsentierte die Arbeit der Überwachungskommission 

und Prüfungskommission im Dezember 2015 während des 15. Kongresses 

der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedi-

zin in Leipzig im Rahmen des Symposiums „Organtransplantationsskandal 

– welche Lehren können gezogen werden?“ und bei der Jahrestagung der 

Transplantationsbeauftragten der DSO-Region Ost in Schönebeck im März 

2016. 

Frau Prof. Rissing-van Saan stellte die Arbeit der Vertrauensstelle Trans-

plantationsmedizin im November 2015 beim 11. Patiententreffen des Nie-

rentransplantationszentrums des Uniklinikums Halle (Saale) und im Juni 

2016 bei einer Veranstaltung der Landesärztekammer Sachsen-Anhalt in 

Halle (Saale) zum Thema „Transplantationsmedizin, Vertrauen schaffen 

durch Transparenz“ vor. Zwei Interviews zum Thema erschienen im Nie-

dersächsischen Ärzteblatt11 und im Ärzteblatt Sachsen-Anhalt12. 

VI. Fazit 

Hervorzuheben ist, dass die große Mehrheit der in diesem Prüfungszeit-

raum überprüften Programme unauffällig war. Wichtig zu erwähnen ist 

auch, dass – wie in den Vorjahren – keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass privatversicherte Patienten bevorzugt behandelt oder transplantiert 

worden wären. Dies gilt auch für sogenannte NON-ET-Residents. Weiterhin 

ergeben sich keine Bedenken gegen das beschleunigte Vermittlungsver-

fahren. Es haben sich keine Anhaltspunkte für Manipulationen mit Hilfe 

dieses Verfahrens ergeben. 

                                                
11 Niedersächsisches Ärzteblatt 2016, Heft 16, S.15 – 16. 
12 Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 2016, Heft 9, S. 17 – 18. 
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Der vorliegende Bericht zeigt, dass die durchgeführten Prüfungen sowie die 

in den Jahren 2012 und 2013 eingeleiteten Reformmaßnahmen, wie die 

verbindliche Einführung der Transplantationskonferenzen und das Mehrau-

genprinzip, Wirkung entfalten. Die Maßnahmen schaffen innerhalb der 

Transplantationszentren Klarheit in den Abläufen sowie Rechtssicherheit. 

Dies hat auch die Bundesregierung im Dezember 2015 in ihrem „Bericht 

[…] über den Fortgang der eingeleiteten Reformprozesse, mögliche Miss-

stände und sonstige aktuelle Entwicklungen in der Transplantationsmedi-

zin“ anerkannt.13 Demnach haben sich Prüfungs- und 

Überwachungskommission durch ihre effektive und professionelle Arbeits-

weise bewährt. 

Einen weiteren wichtigen Schritt dürfte die Einrichtung des Transplantati-

onsregisters bedeuten. Das Gesetz ist am 01.11.2016 in Kraft getreten.14 

                                                
13 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/7269, 11.01.2016, 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/072/1807269.pdf (überprüft am 28.11.2016). 
14 Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 48 vom 14.10.2016, S. 2233 – 2239. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/072/1807269.pdf


 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 21 von 30 
 

 

 

D. Dokumentation 

I. Zusammensetzung der Überwachungskommission gemäß 
§ 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

Den Kommissionsvorsitz in der 05. Amtsperiode (2013/2016) hatte Herr 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert inne. Die stellvertretende Vorsitzende 

war Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder. 

In der 05. Amtsperiode (2013/2016) waren als Mitglieder in die Überwa-

chungskommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband: 

− Herr PD Dr. med. Heinz P. Buszello, Potsdam 

− Frau Dipl.-Ök./Medizin Dorothee Krug, Berlin 

− Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

für die Deutsche Krankenhausgesellschaft: 

− Herr Axel Mertens MBA, Berlin (bis 01.09.2015) 

− Herr Dr. med. Bernd Metzinger, MPH, Berlin  

− Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig (ab 01.09.2015) 

− Frau Dr. med. Maria Wagner, MPH, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 

− Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rin-

der, Berlin 

− Herr Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, Bonn 

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

− Herr Dr. med. Thomas Bauer-Balci, Mainz (ab 01.11.2015) 

− Herr MedDir Dr. med. Klaus Jahn, Mainz (bis 31.10.2015) 

− Herr Lt. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 

sowie als Gäste: 

für die Stiftung Eurotransplant: 

− Herr Prof. Dr. med. Bruno Meiser, München (bis 31.12.2015) 

− Herr Dr. med. Axel Rahmel, Leiden/NL (bis 31.03.2014) 

− Frau Dr. med. Undine Samuel, Leiden/NL (ab 01.08.2014) 
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− Herr Prof. Dr. med. Xavier Rogiers, Leiden/NL (ab 

01.01.2016) 

für die Deutsche Stiftung Organtransplantation: 

− Herr Thomas Biet, MBA, Frankfurt am Main 

− Herr Dr. jur. Rainer Hess, Frankfurt am Main (bis 

31.03.2014) 

− Herr Dr. med. Axel Rahmel, Frankfurt am Main (ab 

01.04.2014) 

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

− Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

Die 05. Amtsperiode (2013/2016) endete am 31.08.2016. 

Den Kommissionsvorsitz in der 06. Amtsperiode hat Herr Prof. Dr. med. 

Dr. h. c. Hans Lippert inne. Die stellvertretende Vorsitzende ist Frau Vors. 

Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder. 

In der 06. Amtsperiode (2016/2019) sind als Mitglieder nach § 3 Abs. 1 

GGO-PÜK in die Überwachungskommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband: 

− Herr Dr. rer. pol. Wulf-Dietrich Leber, Berlin 

− Frau Dr. med. Constance Mitsch, Berlin 

− Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 

− Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rin-

der, Berlin 

− Herr Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, Bonn 

für die Deutsche Krankenhausgesellschaft: 

− Herr Dr. med. Thilo Grüning, M. Sc., Berlin 

− Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig 

− Frau Dr. med. Maria Wagner, MPH, Berlin 

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

− Herr MinRat Jürgen Schiffer, Düsseldorf 

− Herr Lt. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 
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als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 2 GGO-PÜK: 

für die Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation): 

− Herr Thomas Biet, MBA, Frankfurt am Main 

für die Vermittlungsstelle (Stiftung Eurotransplant): 

− Frau Dr. med. Undine Samuel, Leiden/NL  

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

− Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

sowie als weiteres beratendes Mitglied nach § 3 Abs. 4 GGO-PÜK: 

− Frau Vors. Richterin am Bundesgerichtshof a. D. Prof. 

Dr. jur. Ruth Rissing-van Saan, Bochum 

Die 06. Amtsperiode (2016/2019) wird am 31.08.2019 enden. 

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe „Anwendungsbezogene 
Fragen des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls“ 

In der 06. Amtsperiode (2016/2019) sind als Mitglieder in die neu eingerich-

tete „AG PÜK IHA“ folgende medizinische Sachverständige berufen wor-

den: 

− Prof. Dr. med. Heinz Angstwurm, Gauting 

− Prof. Dr. med. Frank Erbguth, Nürnberg 

− Frau PD Dr. med. Stefanie Förderreuther, München 

− Prof. Dr. med. Georg Gahn, M.B.A., Karlsruhe 

− Prof. Dr. med. Michael-Wolfgang Görtler, Magdeburg 

− Prof. Dr. med. Hans-Christian Hansen, Neumünster 

− Dr. med. Klaus Michael Lücking, Freiburg 

− Prof. Dr. med Dag Moskopp, Berlin 

− Dr. med. Gerold Söffker, Hamburg 

− Prof. Dr. med. Wolfgang Wagner, Mainz 
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II. Zusammensetzung der Prüfungskommission gemäß § 12 
Abs. 5 S. 4 TPG 

Den Kommissionsvorsitz in der 05. Amtsperiode (2013/2016) hatte Frau 

Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder inne. Der stell-

vertretende Vorsitzende war Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert. 

In der 05. Amtsperiode (2013/2016) waren als Mitglieder in die Prüfungs-

kommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband: 

− Herr PD Dr. med. Heinz P. Buszello, Potsdam 

− Frau Dipl.-Ök./Medizin Dorothee Krug, Berlin 

− Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann MBA, Berlin 

für die Deutsche Krankenhausgesellschaft: 

− Herr Axel Mertens, MBA, Berlin (bis 01.09.2015) 

− Herr Dr. med. Bernd Metzinger, MPH, Berlin 

− Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig (ab 01.09.2015) 

− Frau Dr. med. Maria Wagner, MPH, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 

− Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rin-

der, Berlin 

− Herr Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, Bonn 

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

− Herr Dr. med. Thomas Bauer-Balci, Mainz (ab 01.11.2015) 

− Herr MedDir Dr. med. Klaus Jahn, Mainz (bis 31.10.2015) 

− Herr Lt. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 

sowie 

als Organsachverständige Berater kooptiert: 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. K. Tobias E. Beckurts, Köln 

− Herr Prof. Dr. med. Paolo Fornara, Halle 

− Herr Prof. Dr. med. Hermann Reichenspurner Ph. D., Ham-

burg 

− Herr Prof. Dr. med. Richard Viebahn, Bochum 



 
 

Bericht 2015/2016 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Seite 25 von 30 
 

 

 

als Sonderprüfer kooptiert: 

− Herr. Dr. med. Wolfgang Arns, Köln 

− Herr Prof. Dr. med. Jens Gottlieb, Hannover 

− Herr Prof. Dr. med. Stephan W. Hirt, Regensburg 

− Herr Prof. Dr. med. Gerd Otto, Mainz 

− Frau Vors. Richterin am Bundesgerichtshof a. D. Prof. 

Dr. jur. Ruth Rissing-van Saan, Bochum 

und als Gäste: 

für die Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation): 

− Herr Thomas Biet, MBA, Frankfurt am Main 

− Herr Dr. jur. Rainer Hess, Frankfurt am Main (bis 

31.03.2014) 

− Herr Dr. med. Axel Rahmel, Frankfurt am Main (ab 

01.04.2014) 

für die Vermittlungsstelle (Stiftung Eurotransplant): 

− Herr Prof. Dr. med. Bruno Meiser, München (bis 31.12.2015) 

− Frau Dr. med. Undine Samuel, Leiden/NL (ab 01.08.2014) 

− Herr Dr. med. Axel Rahmel, Leiden/NL (bis 31.03.2014) 

− Herr Serge Vogelaar, Leiden/NL (ab 01.04.2014) 

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

− Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

Die 05. Amtsperiode (2013/2016) endete am 31.08.2016. 

Den Kommissionsvorsitz in der 06. Amtsperiode hat Frau Vors. Richterin 

am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder inne. Der stellvertretende Vorsit-

zende ist Herr Prof. Dr. jur Thorsten Verrel. 

In der 06. Amtsperiode (2016/2019) sind als Mitglieder nach § 3 Abs. 1 

GGO-PÜK in die Prüfungskommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband: 

− Herr Dr. rer. pol. Wulf-Dietrich Leber, Berlin 

− Frau Dr. med. Constance Mitsch, Berlin 

− Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 
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− Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rin-

der, Berlin 

− Herr Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, Bonn 

für die Deutsche Krankenhausgesellschaft: 

− Herr Dr. med. Thilo Grüning, M. Sc., Berlin 

− Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig 

− Frau Dr. med. Maria Wagner, MPH, Berlin 

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

− Herr MinRat Jürgen Schiffer, Düsseldorf 

− Herr Lt. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 

sowie 

als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 2 GGO-PÜK: 

für die Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation): 

− Herr Dr. med Axel Rahmel, Frankfurt am Main 

für die Vermittlungsstelle (Stiftung Eurotransplant): 

− Frau Dr. med. Undine Samuel, Leiden/NL  

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

− Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 3 GGO PÜK kooptiert: 

− Herr. Dr. med. Wolfgang Arns, Köln 

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. K. Tobias E. Beckurts, Köln 

− Herr Univ.-Prof. Dr. med. Roland Buhl, Mainz 

− Herr Prof. Dr. med. Paolo Fornara, Halle 

− Herr Prof. Dr. med. Stephan W. Hirt, Regensburg 

− Herr Prof. Dr. med. Gerd Otto, Mainz 

− Herr Prof. Dr. med. Richard Viebahn, Bochum 

als weiteres beratendes Mitglied nach § 3 Abs. 4 GGO PÜK: 

− Frau Vors. Richterin am Bundesgerichtshof a. D. Prof. 

Dr. jur. Ruth Rissing-van Saan, Bochum 

Die 06. Amtsperiode (2016/2019) wird am 31.08.2019 enden. 
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III. Zusammensetzung der Geschäftsstelle Transplantations-
medizin 

Leiter: 

− Dr. rer. medic. Claus-Dieter Middel, LL.M 

Referentinnen: 

− Dr. iur. Wiebke Abel, LL.M 

− RAin Dr. iur. Daniela Daute-Weiser 

− Dr. med. Kati Jordan 

− Dr. iur. Anne Schlums 

− Dr. med. Mari Strempel 

Sachbearbeiterinnen: 

− Monique Geisler 

− Claudia Göbert 

− Jacqueline Raspe-Scharf 

Sekretärinnen: 

− Doreen Fritz 

− Elke Reuter 

IV. Prüfungsteilnehmer 

a) An den Prüfungen im Berichtszeitraum waren folgende Personen 

beteiligt: 

− Herr Prof. Dr. med. Heinz Angstwurm, Gauting 

− Herr Dr. med. Wolfgang Arns, Köln 

− Herr Prof. Dr. med. Christoph Bara, Hannover 

− Herr Prof. Dr. med. Roland Buhl, Mainz 

− Herr Prof. Dr. med. Paolo Fornara, Halle 

− Herr Prof. Dr. med. Georg Gahn, Karlsruhe 

− Herr Prof. Dr. med. Jens Gottlieb, Hannover 

− Herr Prof. Dr. med. Stephan W. Hirt, Regensburg  

− Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 
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− Herr Prof. Dr. med. Dag Moskopp, Berlin 

− Herr Prof. Dr. med. Gerd Otto, Mainz 

− Herr Prof. Dr. med. Klaus Pethig, Hamm 

− Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

− Herr Dr. med. Manfred Richter, Bad Nauheim 

− Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rin-

der, Berlin 

− Frau Vors. Richterin am Bundesgerichtshof a. D. Prof. 

Dr. jur. Ruth Rissing-van Saan, Bochum 

− Herr OA Uwe Schulz, Bad Oeynhausen 

− Herr Prof. Dr. med. Martin Schwaiblmair, Augsburg 

− Herr Dr. med. Gerold Söffker, Hamburg 

− Frau Dr. med. Urte Sommerwerck, Braunschweig 

− Herr Prof. Dr. med. Dirk Stippel, Köln 

− Herr Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, Bonn 

− Herr Prof. Dr. med. Richard Viebahn, Bochum 

− Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Wagner, Mainz 

− Herr Prof. Dr. med. Karl Werdan, Halle 

− Herr Prof. Dr. med. Christian Witt, Berlin 

− Herr Prof. Dr. med. Martin Wolff, Mayen 

Die jeweils zuständigen Landesbehörden haben Vertreter zu den Prüfun-

gen entsandt. 

Hinweis: Die Prüferinnen und Prüfer sind ehrenamtlich mit den Prüfungen 

befasst, soweit sie nicht Vertreter des GKV-Spitzenverbandes, der Deut-

schen Krankenhausgesellschaft oder der Bundesärztekammer sind. Die 

ehrenamtliche Tätigkeit der Prüferinnen und Prüfer ermöglicht eine große 

Flexibilität im Rahmen der Prüfungsdurchführung. Weiterhin wird ein hohes 

Maß an Sachverstand und Praxiserfahrung gewährleistet.  

Die Auswahl der Prüferinnen und Prüfer erfolgt durch Beschluss der Prü-

fungskommission und der Überwachungskommission. Im Berichtszeitraum 

wurden neben Organsachverständigen Beratern auch Sonderprüfer koop-

tiert. Auswahlkriterien waren dabei wissenschaftliche Expertise und berufs-

praktische Erfahrung. 

Bei der Zusammenstellung der Prüfgruppen wurde berücksichtigt, dass ei-

nige Prüfer hauptberuflich im Transplantationsgeschehen tätig sind. Mögli-
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che Interessenkonflikte wurden durch Inkompatibilitätsregeln vermieden; so 

waren etwa Vertreter der geprüften Klinik nicht zugleich Mitglieder der in 

ihrer Klinik tätigen Prüfgruppe. 
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V. Kommissionsberichte zu den Prüfungen der Herz-, Lun-
gen-, Nieren-, Pankreas- und Lebertransplantationspro-
gramme 
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